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Mit dem1. April 1900 beginnt wieder rirr «e«e«
Ako««eme« t auf den wöchentlich 4mal erscheinenden

„Gkjelljchafter",
Amt«- ««> Auzeige-Klatt sämtlicher staatlicher
««d städtischer Behörde« de« Gd-ramt» Ms - ld.
und verschiedener Behörden, namentlich der Fsrstämter, in
den Obeiämtern Calw, Frendenstadt, Rruenbiir,, Herren¬
berg, Horb, wozu wir sreundlichst einladen.

Der Lesestoff wird stets ein sorgfältig ausgewählter
sein; wertvolle Beiträge, wie die gegenwärtig noch laufende
Ehrorrik narr UaS»W, werden auch fernerhin erscheinen;
ebenso ausführliche Berichte über die Landtags - ««d
Krichstagsver handlurrge », den„Küdafrikanischen
Krieg " sowie politische und volkswirtschaftliche
Keitartlkel . Die „Tages-Nruigkeitru", sowie die übri¬
gen, namentlich politische« Nachrichte« des „Gesellschafter"
werden mittels telephonischer und spezieller Berichte stets
das „Neueste" bringen; eventuell werden Extrablätter aus¬
gegeben. Die „Bilder" aus dem Krieg und von sonstigen
Begebenheiten werden vorläufig weiter beigegeben.

Anerkannt, gern gelesene Beigaben zum„Gesellschafter"
Md das „ P1a « derst « 1rcherr" und der „ Schwab.
Aattbwtkl " , wir werden stets besonder« Sorgfalt auf
deren Inhalt verwenden.

„Der Gesellschafter"
gerlohn 90 --Z. nn Bezirk1 außerhalb des Bezirks
1 ^ 20 Alle Postanstolten und Postboten nehmen
Bestellungen entgegen.

AlirpttllM Art finden im „Gesellschafter",
dessen Auflage während des letzten

Quartals auf 1980 gestiegen ist. die größte und wtrkungS-
vollste Verbreitung.

Hochachtungsvoll

die Redaktton-es „Gesellschafter".
«BveßvcVBXVEXBEXBvcBEXBEXBVS

Deutscher Reichstag.
4 Die im Reichstag nach dem vorläufigen Verschwinden der

tei Heinz« wiederaufgenommene 2. Lesung de? EtarS nimmt einen
unerwartet schleppenden Verlauf ; auch in der MitlwochSsitzung konnte
diese parlamentarische Kleinarbeit noch nicht zum Abschluß gebracht
werden. Zunächst wurde in der erwähnten Sitzun«, der Etat für
Kiautschau erörtert , der eine lange kolonialpolitische Debatte hervor¬
rief . Dieselbe drehte sich indessen fast nur um die von der Budget¬
komm. beantragte Resolution , welche die Bildung der Schutztruppe
für „Deutsch-China " thunlichst nur aus Freiwilligen fordert und
außerdem die Verstärkung der dort schon bestehenden Chinesenkom¬
pagnie fordert . Im Sinne der Resolution sprachen neben dem
Ber .-Trst. Abg. Grafen zu Etolberg -Wernigerode noch die Abg.
Manken (nat .-lib.), Gröber (Z.), v. Kardorff (Reichsp.), Dr . Hasse
(nat .-lib.). Bebel (so-.) — letzterer ab>r nur bedingungsweise —,
v. Levetzow (kons), Dr . Arendt (Reichsp.) und v. Etaudy (kons.),
auch der Staatssekretär des Reichsmarineamtes Tirpitz erklärte sich
im allgemeinen mit der Resolution einverstanden ; bekämpft wurde
letztere lediglich von den fr. Abg. Eickhoff und Dr . Müller -Sagan.
Die Debatte , welche im Uebrigen auch die Gesundheitsvrrhältniffe
und die Stimmung unter der eingeborenen Bevölkerung in Kiautschau
streifte, endete mit der unveränderten Genehmigung de» Etat ? für
Kiautschau und der mitgeteilten Resolution . Glatt und rasch ge¬
langte hierauf der Etat des Reichsschatzamteszur Annahme, dagegen
entfesselte der Etat der Retchsbank eine längere Währungsdebatte,
an welcher sich die Abg. Dr . Arendt (Reichsp.), v. Etaudy (kons.),
Dr . Büsing (nat .-lib.), Dr . Hahn (Bund d. L.), Raab (antis .) und
Dr . Paasche (nat .-lib.), sowie der Reichsbankpräs. Dr . Koch betei¬
ligten. Schließlich wurde auch dieser Spezialetat un»erändert an¬
genommen.

s- Der Reichstag beendete am Donnerstag zunächst die 2. Lesung
de? Etats durch debattelose Genehmigung der noch » stierenden
EtatSteile und des Etatsgesetzei ; nach kurzer Diskussion würbe
auch der Gesetzentwurf über die Verwendung überschüsfigerReichl-
«innahmen au- dem Rechnungsjahre 1900 im allgemeinen nach den
Komm.-AntrSgen angenommen. Auf die Beratung der beiden Er-
gänzungSetats haben die verbündeten Reg., wie Präs . Graf Balle¬
strem mitteilte , einstweilen verzichtet, um da« Zustandekommen des

ReichShauShaltSetatS bis zum 1. April zu sichern. Es folgte dir
2. Lesung der Ueberstcht der ReichSeinnahmen und Ausgaben für
1898; sie führte nach kurzer Erörterung auf Antrag des Abg. Singer
zur Zurückverweisung der Vorlage an die RechnuugSkomm. Srn,
längere Debatte veranlaßt ? die 2. Lesung des Gesetzentwurfes über
di« Patentanwälte . Abg. Heine erklärte, daß sich die Soz.-Dem.
ihre definitive Stellungnahme zu dieser Vorlage noch Vorbehalten
müßten, und beantragte zu ß 1 einen erweiternden Zusatz, wonach
die Errichtung einer PatentanwaltNammer vorgesehen werden soll.
Für diesen Zusatz sprachen sich von fr . Seite die Abg. Hoffmeister,
Träger und Schräder aus , während ihn die Abg. Dr . Oertel (kons),
Pauli (freikons.), Möller (nat .-lib.) und Kirsch (Z.), sowie reg.-seitig
der UnterstaatSsekretär im ReichSamt des Innern , Rothe, und Ärh-
Rat Hauß bekämpften. Schließlich wurde Z 1 unter Ablehnung deS
Zusatzantrages Heine in der Komm.-Faffung genehmigt. Auch die
bei 8 l genannter Vorlage , der die Bedingungen für die Eintragung
in die Liste der Patentanwälte regelt , kam «S zu einer ziemlich
langen und lebhaften Debatte , sie endete damit , daß Z 2 nach einem
Abänderungsantrage deS Z .-Abg. Schmidt-Warburg angenommen
wurde. Die weiteren Bestimmungen der Vorlage gelangten unter
Streichung des Z S nach unerheblicher Debatte zur Annahme.
Hierauf wurde noch der Gesetzentwurf, betr . die Bestrafung der
Entziehung elektrischer Arbeit, in debatteloser Spezialberatung gut-
geheißen. Zuletzt genehmigte der Reichstag den Antrag deS elsäß.
Abg. Küchly, betr. die Neuregelung der Wahlen zum elsaß-lothringi¬
schen Landesausschuffe endgiltig.

Hages-Weuigketten.
Vrvtscher Reich.

Nagold , den 26. März.
-j-j- Die Anstrengungen der letzten Tage, denen sich die

am Samstag von hier abgegangenen Zöglinge deS ältesten
Kurses im Dienstexamrn zu unterziehen hatten, gipfelten in
dem am Freitag Abend unter Mufikoberlehrer Hegele's Lei¬
tung aufgeführten Seminarkonzert . Der erste Haupt-
teil desselben, „Louda Sion" von Mendelssohn, der das
Geheimnis des Opsertodes Christi und deSh. Abendmahls
zum Gegenstand Hot, ist ein eigenartig schöner Chor mit
Orchester und Orgel (SeminarunterlehrerHäußler) mit «in-
gesügtem Goloquartett(Frl. Weber von Wildberg. Frl.
Hegel«, Seminarunterlehrer Kocher und Weinbrenner). Der
zweite Teil brachte drei prächtig« Männerchöre: „Die All¬
macht" mit Tenorsolo(Unterlehrer Kocher) und Klavier¬
begleitung(Oberlehrer Hegel«) von Schubert-Liszt, ferner
„Der fahrende Scholar" von Hegar und „Am Heimweg"
von Attenhoser. Ein abgehender Zögling trug die schwere
smoII-Tonate, 1. Satz, von Fink gewandt und sicher auf
der Orgel vor, Einleitung und Schluß des Konzerts be¬
standen aus der ansprechenden AinoU-Symphonie von
Mozart, Satz I und IV. Alle Beteiligten, die Mitwirken-
den Damen nicht zu vergessen, zeigten sich ganz auf der
Höhe ihrer Aufgabe, so daß die vielen Zuhörer von hier
und auswärts, die der stattliche Festsaal kaum zu fassen
vermochte, hochbefriedigt von dannen gingen. Möge das
Feuer der Begeisterung für die hehre Kunst der Musika,
das in den Zöglingen des Seminars entzündet worden ist,
von ihnen hinausgetragen und gepflegt werden in weiteren
Kreisen, so daß sie immer mehr zu einem Allgemeingut des
Volkes wird! —

Der „Taatsanzeiger für Württemberg" teilt heute in
seinen Bekanntmachungen die Veränderungen des Tele-
phontarifes für den innerwürttembergischen Verkehr mit.
Das Wichtigste ist, daß die Abonnementsgrbührenfür
Netze, di« nur bis zu 100 Anschlüsse haben, von 100 ^
auf 80 ^ ermäßigt werden. Außerdem'.ft noch heroorzu-
heben, daß die Anlage von Zwischenst.ll-n und die Auf¬
teilung weiterer Apparate bei schon besthrnden Arschluß-
tellen erleichtert und verbilligt wird. Bedeutend herabge-
etzt wird auch die Einzrlsprechgebühr, sie beträgt für Ge-
präche von 5 Minuten Dauer im Vorortveik hr 5 H, für
>en Verkehr auf Entfernungen von 15 Kilometer 10 A
»iS zu 50 Kilmtr. 20 -H. auf größere Entfernungen in
ganz Württemberg 50 Das bisherige Abonnement im
Nachbarschaftsverkehr zu 50 ^ wird aufgehoben, statt
dessen wird eine Einzelgebühr von 10 -Z sür das Gespräch
erhoben.

-s- Haiterbach , 25. März. Gestern Abend hielt der
hiesige BiehversicherungSverein im Gasthausz. „Hirsch"
seine7. Jahresversammlung ab. Nach dem Rechenschaft-,
bericht, vorgetragen vom Verein svor standH. Tladtschultheiß
Krauß, betrugen die Einnahmen pro 1. Novbr. 1898/99
1480 die Prämien- und Eintrittsgelder betrugen 1126
Die Ausgaben belaufen sich auf 1371, darunter Entschädi¬
gung für notgeschlachtetr Tiere 668 dem Tierarzt und
sür Medikamente 85 Verwaltungskosten 86 Der
Rechnungsabschluß ergiebt ein Remanet von 108 ^ und
das Vermögen des Vereins ist auf 311 angewachsen.
In den letzten Jahren halte die Kasse ziemlich starke Ent¬
schädigungsansprüche zu tragen, infolgedessen hatten die
JahreSrechnungen einigemal Unterbilanz. Es mußte des¬
halb der statutenmäßige Prämirnsatz von 1°/o der Versiche¬
rungssumme erhöht werden, im letzten Jahre betrug derselbe

noch1.5"/o. Nach dem gegenwärtigen Kassenstand ist aber
gegründete Aussicht vorhanden, daß er fürs laufende Jahr
auf 1,2"/o reduziert werden kann. Die Zahl der Vereins¬
mitglieder beträgt gegenwärtig 147, die Versicherungssumme
deS letzten Jahres beziffert sich auf 74 855 Zu beson¬
derem Dank« fühlt sich der Verein den beiden bürgerlichen
Kollegien verpflichtet, welche demselben durch Beschluß vom
20. Dez. 1898 auS der Stadtkaffe ein unverzinsliche- An¬
lehen gegen i/«jährige Kündigung verwilligtrn.

Stuttgart . 22. März. Der „StaatSanz." veröffent¬
licht eine Uebersicht über die im Jahre 1899 durch die
Mannschaft des LandjägerkorpS vorgenommenen Festnahmen
und erstatteten Anzeigen. Daraus geht hervor, daß die
Zahl der Festnahmen insgesamt 7660 gegen 7400 im Jahr
1898 betrug. Anzeigen wurden erstattet 60162 gegen
58619 im Vorjahr. Die Zahl der Landjäger betrug:
Offiziere4, Mannschaften 564. Auf einen Landjäger
kommen demnach 13,5 Verhaftungen und 106 Anzeigen.

Stuttgart , 22. März. MinisterpräsidentDr. Frhr.
von Mittnacht , der sich schon in voriger Woche unpäßlich
fühlte, ist neuerdings wieder erkrankt, so daß er dar Bett
hüten muß und der offizielle Empsangstag am gestrigen
Donnerstag auSfallen mußte. Zu ernsten Besorgnissen
giebt das Befinden des erkrankten Ministerpräsidenten er¬
freulicherweise zur Zeit kein« Veranlassung.

Stuttgart , 22. März. Das große Aufsehen, welche-
die Verhaftung des Bankiers Tally Nördlinger allenthalben
erregt, findet ihren Ausdruck in d-n widersprechendsten Ge¬
rüchten, die über diese Angelegenheit in der Stadt zirkulieren.
Die von einigen Blättern wiedergegebene Meldung, daß
N. gegen eine Kaution von 40000 auf freien Fuß ge¬
setzt worden sei. entbehrt der Begründung. Sicherem Ver¬
nehmen nach ist zwar eine Kaution von 350000 ange-
boten, aber von der Staatsanwaltschaft abgelehnt worden.
Die Staatsanwaltschaft hat vielmehr erklärt, daß N. vor¬
läufig nicht aus der Haft entlassen werde. Hiemit stimmen
auch nicht die hier umlaufenden Gerüchte überein, welche
den Fall in einem sehr milden Lichte erscheinen lasse».

Stuttgart , 24. März. Das Zentralkomite der Deutschen
Vereine vom Roten Kreuz, welches die deutsche Hilfeleistung
im südafrikanischen Kriege in die Hand geuommeu hat.
hat am 14. d. Mts. eine dritte, ümfangreiche Materialsen-
dung nach Südafrika abgehen lassen. Dieselbe umfaßt außer
Zelten, Arznei- und Verbandsmttteln, sowie Hospitalein¬
richtungsgegenstände», Konserven und Wein in größeren
Mengen. Zugleich geht eine dritte Abordnung von Per¬
sonal, bestehend aus 2 Aerzten und 5 männlichen Pflege-
kräften zur Ergänzung deS auf dem Kriegsschauplatz thätigen
deutschen Personals nach Südafrika ab. Die Anschaffung
des Materials und die Ausrüstung und Beförderung deS
Personals erfordert einen Aufwand von etwa 50 000 ^
Weitere Beiträge, die an den vom Württ. LandeSoerem
vom Roten Kreuz bekannt gegebenen Sammelstellen an¬
genommen werden, sind daher dringend erwünscht.

Ehingen a. D., 24. März. (Korr.) Bei der gestri¬
gen Landtagsersatzwahl erhielt der Oberlandesgerichtsrat
Dr. Kiene  3678 St ., zersplittert find 14. Wahlberechtigt
waren 5736.

Berlin , 33. März. Die „Post" veröffentlicht ein ihr.
zugegangenes Telegramm des Frhr. von Stumm , worin
Stumm die von einigen Blättern ausgestellte Bkhaup ung,
er erhalte von Krupp Summen für Unterlassung der Kon¬
kurrenz, für völlig aus der Luft gegriffen und als Lüge er-
klärt.

Berlin,  24 . März. Dem Berichte der Reichsbudget¬
kommisston zufolge beziffert sich der für das Rechnungsjahr
1900 ermittelte Kapitalwert unserer Flotte auf 406.280,000
Mark, davon entfallen aus die 14 hewrischen Schlachtschiffe
117,840,000 auf die 8 Küstrnpan-erschiffe 35,300,000
Mark, auf die 5 großen Kreuzer 32,680,000 und auf
die 11 kleinen Kreuzer 15,960,000 Die 6 großen
Kreuzer der Au-landSschiffe repräsentieren einen Werl von
46,160,000 die 14 kleinen Kreuzer 38,330,000
Dazu kommt da- nicht im Flottengesetze enthaltene schwim¬
mende Material der 13 Panzerkanonenboote mit 12,990.000
Mark, 10 Divisionen Torpedoboote mit 31,670,000 5
Kanonenboote mit4,100,000̂ , lOSchulschiffe mit 29,310,000
Mark, 9 Sprzialschrffe mit 11,620,000 und endlich5
ausrangierte Schiffe und 34 auScangierte Torpedoboote
mit 32,320,000

Berlin,  24 . März. Ein« Abschiedsfeier für die nach
Transvaal gehenden Kameraden hatte am fitzten Mittwoch
Abend im „Altstädter Hof" der Kreisverbano Berlin der
„Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege" ver¬
anstaltet. ES sind5 junge Herren, die unter dem Zeichen
deS Roten Kreuze- nach Südafrika gehen, um auf den
Schlachtfeldern und in den Hospitälern Hilfe zu leisten.
Gleich den beiden früheren Expeditionen sensu auch diese
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die Organisation vom Roten Kreuz hinaus. Ihren im
Beginn des Feldzuges nach Transvaal gegangenen Käme»
raden, die ebenfalls der KreiSverband Berlin gestellt hatte,
werde« die Herren sich anschließen und dem Leiter der 1.
Mission, Herrn Dr. Matthiolius, sich zur Verfügung stellen,
so daß der hiesig« Verband auf den afrikanischen Schlacht»
feldern nunmehr durch 10 Pfleger vertreten sein wird. Die
Abschiedsfeier leitete der Pfarrer des JnvalidenhauseS, Herr
Gerhard, durch eine Ansprache ein. Er »erwies auf den
Vorzug, der der Genoffenschaft freiwilliger Krankenpfleger
zu Teil geworden, daß man aus ihren Reihen die Herren
erwählt habe. Diese Ehre lege den Hinausziehenden aber
auch besondere Pflichten auf. In der Hoffnung, daß sie
dieser Pflichten stets eingedenk sein werden, rufe er den
Scheidenden rin herzliches Lebewohl und ein frohes„Auf
Wiedersehen!" zu. Mit einem Hoch auf das Rote Kreuz
und die Genossenschaft schloß Redner seine Ansprache.
Namens der Hinausziehenden dankte Herr vauä. pdil. Sta¬
ben ow und legte das Gelöbnis ab, draußen im Felde der
ehrenvollen Aufgaben und Pflichten stets eingedenk sein zu
wolle». ES folgte nach der Melodie der„Wacht am Rhein"
das „Lied vom Roten Kreuz". Die jungen Männer oer¬
ließen am Samstag Abend Berlin, um in Neapel an Bord
des„Herzog" sich einzuschiffen, der Ende April in Lourenzo
MarqueS eintrifft.

Der transatlantische Dampferverkehr ist im Jahre
1899 abermals für deutsche Interessen sehr befriedigend
gewesen. Zunächst ist bemerkenswert, daß das abgelaufene
Jahr einen ungleich stärkeren Verkehr Europas mit den
Vereinigten Staaten aufweist, als der Durchschnitt der 5
vorhergehenden Jahre. Die Zahl der in New-Uork im
Jahre 1899 gelandeten Paffagiere betrug 411177 Köpfe,
während der Durchschnitt der 5 vorhergehenden Jahre sich
nur auf S14120 belief. — Sowohl in der Beförderung
von Kajütenpaffagieren, wie in der Beförderung von Zwi-
schrndeckpaffogi.ren nimmt auch im abgelausenen Jahre der
Norddeutsche Lloyd die erste Stelle ein. Er beförderte
19994 Kajüten Passagiere. Ihm zunächst kommt die englische
Eunard-Lmie mit 19045 Passagieren. Der englische Be¬
richt hält die enorme Steigerung gerade der Bremer deutschen
Linie für so bemerkenswert, daß er ihr eine besondere Be¬
trachtung widmet. — Von einem weiter hervorragenden
Interesse ist der Umstand, daß im Zwischendeckoerkehcdir
beiden deutschen Rhrdereien obenan stehen, nämlich der
Norddeutsche Lloyd mit 75291 Passagieren von Bremen
au- und die Hamburg-Amerika Linie mit 40586 von Ham¬
burg. — Trotz dieser enormen Menschenzahl, welche von
deutschen Häfen aus befördert wurde, find unter den Zwi-
schendeckpaffagierrnnur sehr wenige deutsche Auswanderer,
wie ja bekanntlich die deutsche Auswanderung in den letzten
Jahren ungemein zurückgegangen ist. — Als ausschlaggebend
für das Ueberwiegev des deutschen Paffagierverkehrs von
Deutschland, bezw. mit deutschen Schiffen, wird in dem
englischen Bericht ausdrücklich die Güte des TchiffsmaterialS
und der Umstand angejührt, daß der Norddeutsche Lloyd
von Bremen aus überwiegend Schnelldampferverkehr nach
New-Aork unterhält.

A«sla»d.
-j-Die am Montag wiederaufgenommene Verständigungs-

Verhandlungen zwischen den Vertrauensmännern der
Deutschen und Lzechen in Wien nehmen sich zunächst
nicht ungünstig aus. In der böhmischen Abteilung der
Verständigungskonferenz hat man halb und halb schon eine
Einigung in der Frage der Regelung des Sprachgebrauches
bei den autonomen Behörden Böhmens erzielt. Im Ver¬
laufe der betreffenden Verhandlungen wurde von beiden
Seiten der Wunsch nach Gleichberechtigung beider Nationen
im ganzen Lande ausgedrückt. — Die österreichischen
Kronlandtage find auf den 20. resp. 27. März, zum
Teil auch noch auf den 2. April einberufen worden. —
Während der Bergmannsstreik in Böhmen fast in allen
Revieren beendigt ist, zieht er im schlesisch-mährischen Revier
seine Kreise noch immer weiter; die streikenden Bergleute
zeigen daselbst eine sehr gereizte Stimmung.

-j- In Ttambul find wieder politische Verbannungen
Mode. Der Sekretär deS Mdiz-Palais, Numan Kiamil-
Ley, welcher mehrmals als türkischer Regierungsdelrgirter
an den Orientalistenkongreffen teilnahm, wurde nach HedschaS
(Arabien) verbannt; vermutlich stand er im Gerüche, ein
Anhänger des reformfreundlichen Jungtürkentums zu sein.
— Die E senbahnvrrhandlungen zwischen der Pforte und
Ru ßland sollen, entgegen anders lautenden Meldungen auS
Konstantinopel, noch nicht zum Abschluß gelangt sein; es
heißt, eine Hofdivue drängte den Sultan, den russischen
Forderungen bttreffs der etwaigen neuen Bahnbauten in
Kleinafien Wider stand zu leisten. Andere Nachrichten bleiben
freilich dabei, daß diese Sache im Sinne der Forderungen
Rußlands schon so gut wie entschieden sei.

Belgrad , 24. März. Der serbische Gesandte in
Eettinje, Oberst Maschin überreichte dem Fürsten von Mon-
tenegro sein Abberufungsschreiben . Die Beziehungen
zwischen Serbien und Montenegro find damit abgebrochen.

Kamerun , 23. März. Bei der deutschen Expedi¬
tion des HauptmannS von Besser im Norden des Schutz¬
gebietes wurden sämtliche Offiziere, Hauptmannv. Bester
und die Leutnants Buddeberg und von Petersdorff, sowie
der Arzt Dr. Dittmer, letzterer schwer, verwundet. Hier
ist Assessor von Gogern am Hitzschlag gestorben.

Vom südafrikanischen Kriegsschauplatz.
London , 22. März. Nach einer Depesche aus Dur¬

ban ist die Stadt Pomeroy am Biggarsberge von einem
Burenkorps durch Feuer ganz zerstört worden. Bethunes
berittene Infanterie traf gerade ein, als die Buren sich

zurückzogen, kam aber zu spät, um die Stadt noch zu retten.
Gegen die Buren, die auf 5000 Mann geschätzt» erden,
wurde ein heftiges Geschützfeuer gerichtet; sie halten indessen
eine starke Stellung auf einem Hügel fest, der Pomeroy be¬
herrscht.

London , 28. März. Aus Bloemfontein meldet das
Bureau Lassan: 1500 Burgherr hätten den Eid gelei¬
stet. daß sie sich des Krieg- enthalten und ihre Gewehre
abliefern wollen.

London . 24. März. Amtlich werden die Gerüchte
von der Niederlage des Generals Gatacre dementiert.
Dagegen soll der Oberst Plumer von einer Burenabtei¬
lung unter dem Befehl des Kommandanten Eloff bei
Gaberones etngeschlossen sein.

Springfontain , 23. März. Gegenüber der jetzigen
Unterwürfigkeit der Freistaatburghers ist Vorsicht ge¬
boten. ES sind Beweise vorhanden, daß ihre Haltung nicht
ganz aufrichtig ist. Eine große Zahl der von ihnen über¬
gebenen Gewehre find ziemlich wertlose Waffen.

London, 24. Mä z. Die Abendblätter veröffentlichen
eine Depesche auS Kapstadt: Nach dort eingetroffenen
Nachrichten sei General French im Osten von Bloem¬
fontein im Kampf mit den Buren begriffen . Reuter
bemerkt hierzu, es handle sich offenbar um einen Kampf
zwischen derKavalleriebrigade , deren Eintreffen in Tha-
banchu das Reuterbureau bereits gemeldet hat. und den
Buren, welche vom Oronj-freistaat sich nordwärts zurück¬
ziehen und von den Hügeln im Basutolande in großer
Stärke gesehen worden find.

Von einem wackeren deutschen Mitkämpfer, der bei
Spionkop eine Verletzung durch einen Granatsplitter davon¬
trug, gehen der „Bad. Presse" noch einige Zeilen zu, welche
gleichfalls lebhaft den Empfindungen Ausdruck verleihen,
die dort unter dem Himmel Südafrikas die Brust manches
getreuen Landsmannes bewegen. ES heißt da im Anschluß
an den von uns im „Plauderstübchen" gebrachten Bericht
über den Kampf am Spionskop : „Schwere Tage find
wieder vorüber, alles ist ruhig, die Geschütze schweigen.
Hier im Burenlager diesseits de- Tugelafiuffes ist eS die
reinste Ruhe eines stillen Dankgottesdienstes, und drüben
bei den blauen Bergen jenseits des nun für immer histori¬
schen Flusse- im großen Heerlager der Engländer ist rS
sicherlich die Ruhe dumpfen Schmerzes über eine weitere
Niederlage und der Trauer um so viele brave Soldaten.
Buren und Engländer arbeiten friedlich, durch Schmerz
vereinigt; bringen Tote zusammen, legen sie unter Thränen
auf beiden Seiten in Massengräber, bedecken fie mit grünen
Zweigen und häufen dann Steine über den Gräbern auf.
Oben auf den rotbraunen, nackten Steinhügeln, hinter Klip-
pen, hinter Schanzen und in Schluchten, liegen noch viele
Tote zusammengekrampft, und starren mit gläsernen Augen
hinauf zum blauen ruh'gen Himmel und der glühenden
Sonne. O könnten doch die gewissenlosen Bluthunde in
London, jener Ehamberlain mit dem Monocle im bleichen
Fuchsgrficht, der Diamantenkönig Rhodes und jene ganze
reiche Sippe von großen Hallunkrn hier aus dem Schlacht¬
feld stehen und ihr nobles Werk besehen, könnte man sie
doch dort oben bet den toten Soldaten und den loten Buren
unter Sonnenglühhitze festhalten, dis daß die Glasaugen
der Toten und das Grauen der kommenden Nacht fie vor
Reue und Verzweiflung umbrächten. "

Kleinert Mitteilungen.
Neuhausen a. D . 24. März (Korr.) In dem benach¬

barten Denkendorf hat ein junger Mann im Alter von
etwa 25 Jahren vorgestern obend, als er aus einem Ge¬
wehr schießen wollte, 4 Finger an der linken Hand ver¬
loren, welche demselben durch Zerspringen deS Gewehrlaufs
wrggerifsrn wurden; schwerverletzt mußte derselbe nach
Eßlingen inS Spital verbracht werden.

Riedlingen , 24 März. (Korr.) Vorgestern nachmit¬
tag gegen 3 Uhr brach im benachbarten, der Gemeinde
Rechingen gehörigen Wald Feuer aus. Es griff rasch
um sich und legte2 Morgen der Waldung in Asche, bis
es endlich gelang, dem Feuer Einhalt zu gebieten.

Mergentheim.  24 . März. Vorgestern versuchte ein
Kirchendieb den Opfer stock in der Maria-Hrlf-Kirche rechts
beim Eingang zu leeren. Das Schloß hat er gelöst; mehr
konnte er, wie eS scheint, nicht thun, denn noch vorhandenes
Opfergeld läßt darauf schließen, daß der Dieb an der Voll¬
endung seines Werke- gehindert wurde.

Vom Allgäu , 25 Mä z. Von hohen Holzpreisen kam
in letzter Zeit ein Zeitungsbericht vom Unterland. Ganz
dieselbe Kalamität existiert zur Zeit in dem holzreichen
Allgäu, woselbst neben Holz noch sehr viel Torf verwendet
wird. Die Ursache dieser Brennholzpreissteigerung ist wohl
darin zu suchen, daß «S in unserer Gegend sehr wenig
Buchenholz giebt und Tannenholz in ungeheuren Mengen
zu industriellen Zwecken verwendet wird.

Ein interessanter Prozeß  wurde vor dem
Ulmer Landgericht um eine Wette verhandelt. Ein Hand¬
werksmann und ein HandrlSwann saßen bei einander im
WirtShauS und sprachen über einen Bauplatz des elfteren
und dessen Verkaufswert. Aus diesem Anlaß sagte der
Handelsmann, der Morgen Platz habe 3840 Quadratschuh,
der HandwerkSmann erklärte, daS sei unrichtig, er habe
mehr. Der Handelsmann wollte nun eine Flasche Wein
wetten und als das dem andern nicht hoch genug war. soll
er schließlich gesagt haben, er wette 1000 und soll da¬
rauf eingeschlagen haben. Sofort habe der Handwerker
erwidert, er habe gewonnen, der Morgen habe 38400
Quadratschuh. Da der Händler nicht zahlen will, ist Klage
erhoben. Der Beklagte wendet ein, er habe nicht 1000^
gewettet, er habe nur gesagt, er gebe für jeden Quadrat¬
schuh, den eS über 3840 ausmache, 1000 das sei ein

mangels schriftlichen Kaufvertrags ungültiger Liegenschaft»-
verkauf; die ganze Sache sei bloß ein scherzhafte» Wirts-
hauSgespräch und darum jedenfalls kein ernstlich gemeint«»:
Wettversprechen gewesen; der Kläger, der seiner Sache ge¬
wiß gewesen sei, aber sich zweifelnd gestellt habe, habe arg-
listig gehandelt und könne darum nichts verlangen ; auch
sei die Wette angesichts der beiderseitigen VermözenSver-
hältniffe unsinnig hoch und deshalb ungültig . DaS Gericht
hat die Beschlußverkündung vertagt . Zu bemerken ist. daß
der Prozeß noch nach dem Württ . Gesetz zu entscheiden ist,
wonach eine Wette galt , wenn fie ernstlich gemeint und
nicht im Mißverhältnis zum Vermögen der Wettenden war . .

Pforzheim , 21. März . (Korr .) Heute verbrühte sich,
«in Dienstmädchen mit siedendem Wasser derart , daß an
feinem Auskommen gezweifelt wird.

Straubing (Niederbayern), 2A. März. Bei dem Neu¬
bau eines Zuchthauses hier ist gestern abend ein Teil deS
14 Meter hohen Gerüstes mit dem anstoßenden Mauerwerk
eingestürzt. Zwanzig Arbeiter wurden unter den Trümmern
begraben. Drei waren sofort tot, elf wurden schwer, die
übrigen leicht verletzt.

Straßburg.  22 . März. Ein ungemein frecher Raub¬
ansall bildet hier gegenwärtig das Tagesgespräch. Der
17jähriae Bureaugehilfe Schaal liegt seit einiger Zeit schwer
an Influenza erkrankt zu Bett und war von seiner Pfle-
gerin auf wenige Augenblicke in der Wohnung allein ge¬
laffen worden. Plötzlich betrat ein fremder Mann anschei¬nend ein Kolporteur, daS Zimmer und bot dem Kranken
Zeitschriftenu. dergl. zum Verkauf an. Als nun Schaal
sich im Bette aufgerichtet hatte, um ein ihm dargereichtes
Werk näher zu besichtigen, stieß ihn plötzlich der Kolporteur
mit Gewalt in die Kissen zurück und drückte dem Hilflosen
einen bereitgehaltenen Knebel so tief in den Mund, daß der
Bedauernswerte sofort die Besinnung verlor. Nun durch¬
wühlte der frech« Räuber die Kommode, den Kleiderschrank
und sämtliche im Zimmer befindliche Behälter, nahm ein
weißes Taschentuch in dem etwa 40 in Gold- und Sil-
berstücken eingebunden waren, an sich und entfernte sich
dann schleunigst mit seinem Raube. Als bald darauf die
Krankenpflegerin in das Zimmer zurückkehrte, fand sie den
jungen Mann mit zusammengebundenenHänden und Füßen
bewußtlos im Bett vor; einzelne Kleidungsstücke waren aus
den Schränken gerissen und lagen im Zimmer umhergestreut.
Nachdem der Unglückliche von seinen Fesseln befreit worden
war, kehrte auch daS Bewußtsein zurück, worauf er von
dem rätselhaften Vorfälle die vorstehenden Angaben machen
konnte. Die Polizei forscht eifrig nach dem Thäter, der
etwa 30 Jahre alt ist, doch konnte man seiner bisher nicht,
habhaft werden.

Dresden,  20 . März. Im Dez. 1882 stürzte, wie
nordd. Bl. berichten, ein in Löbtau ansässiger Eisenbahn¬
schaffner vom Zuge ab und erlitt verschiedene Kopfverletzungen.
Im März 1883 verfiel er plötzlich in einen schlafähnlichen
Zustand, der bis jetzt 17 Jahre lang angedauert hat. Der
Mann liegt im Bett, ohne auch nur ein Wort zu reden,
nur daS Zittern der Augenlieder und unwillkürliche Abgänge
lassen erkennen, daß in dem scheinbar Abgestorbenen noch
Leben ist. Flüssige Nahrungsmittel können ihm leicht ein-
geflößt werden, da er sobald sein Mund mit dem Löffel
berührt wird, automatische Tchluckbewegungsnmacht. Nach
jahrelanger großer Schwäche ist der Kcäftezustand de»
sonderbaren Patienten, dem bis jetzt keine ärztliche Kunst
wieder hat auf die Beine helfen können, ein befriedigender.

Ein vielleicht einzig dastehendes Beispiel von Pflicht¬
erfüllung  bietet der dieser Tage in den Ruhestand getretene
Postoberofsizial Anton Brinke, der in der Telegraphsnabtei-
lung in Innsbruck thätig war. Brinke, dessen Pünktlichkeit,
Genauigkeit und Fleiß sprichwörtlich war, stand 51 Jahre
in Staatsdiensten. Und während dieser langen Zeit hat er,
abgesehen von 2 kurzen Urlauben, die er beim Tod seiner
Eitern 1856 und 1858 hatte, nicht einen Tag im Dienst
gefehlt.  Er war nie krank und hatte auch außer den 2
vorhtn genannten Fällen keinen Urlaub. Die ganze Aus¬
zeichnung, die er erhielt, besieht in einer „Anerkennung".

Ao « krrrS -Gröff » « ngeu.
K Amtsgericht Reutlingen. Johannes Fauser , Kaufmann in

Ohmenhaufen._
AnSwärtige Gestorbene.

Andreas Leitz, Metzger, 63 I . a., Warth. — Marie Seiz,
geb. Grob, Ealw. — Julius Schab , Oberamtspfleger a. D., 76
I . a., Tuttlingen. — Ernst Hugendubel , Hofschirmfabrikant,
Stuttgart . — Johannes Roth , Steinbruchbesitzer, 47 I . a., Detten¬
hausen. — Johann Friedrich Haug , Stadtschultheißund Landtags-
abge ordneter, 72 I . a. Langenau. __

Foulard-Seid.-Robe Mt 138»
u. höher—14 Meter!—Porto- u. zollfrei zugesandt! Muster umgehend^
ebenso von schwarzer, weißeru. farbiger„Henneberg-Seide" von 7ü
bis 18.6S p. Met . ,
G. Henneberg, Seiden-Fabrikant(k. u. k.Hofl.) Zürich.

Der Norddeutsche Lloyd wird binnen kurzem ein neues GeschäftS-
gebäude errichten lassen, daS einen neuen Prachtbau von riesigen
Dimensionen für Bremen bilden wird. Das Gebäude wird an der
Stelle des jetzigen Geschäftshauses an der Papenstraße aufgeführt
und erhält einen Flächenraum von 7000 gm. Für die Herstellung
des Gebäudes ist die Niederlegung einer Reihe von Privatwohnungen
erforderlich, mit deren Abbruch in diesem Frühjahr begonnen wer¬
den soll._ _ _ —

müssen — um noch Aufnahme zu
finden — aufgegeben werden für das

Montaßblatt längstens Montag Vormittag 8 Uhr,
Mittwochblatt „ Dienstag Nachmittag 2 Uhr,
Donnerstagblatt „ Donnerst . Vormittag 8 Uhr,
SamStagblatt „ Freitag Nachmittag 2 Uhr.

Druck und Berlag der S . W. Zaiser 'schen Buchhandlung(E« 1l
Zaiser) Nagold. — Für die Redaktion verantwortlich: K. Panr.
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Nadelholzstammholz-Verkaus. Holz-Verkauf.
AuS den Distrikten Killberg, Lemberg, Mittlerbergle, Galgenberg

und Härle kommen:
2400 St.Langholz,meist 111.bisV.Klaffe mit zus.1500 Festm.
md 310 St. Sägholz1. bis 111. Klasse mit zus. 200 Festm.

— durchweg gereppeltrS Winterholz, darunter 12 Lose Forchen(meist
Notforchen) — in größeren und kleineren Losen

im Submisstonswege
zum Aufstreich. Die Offerte find spätesten» bis

Dienstag de« S. April vormittags 10 yhr
in ganzen und ZehntelSprozrnten der laufenden Revierpreise des Wild¬
berger ForstbezirtS— für jede» LoS abgesondert — unter verschlos¬
senem Couvert mit der Aufschrift„Offert auf daS städtische Stammholz"
bei der Vtadtpflege Nagold  einzureichen. Die Oeffnung der
Offerte erfolgt dann sofort, wobei die Submittenten anwohnen dürfen,
Die schriftliche Eröffnung der gemeinderätlichen Genehmigung der betr.
Lose erfolgt binnen der nächsten3 Tage. Solange bleiben die Meist¬
bietenden an ihre Offerte gebunden. DaS Holz nnrd auf rechtzeitige-
Verlangen vor dem Verkauf vorgezeigt. BerkaUsSauSzüge  wären
ohne Verzug zu bestellen bei der

Stadtsörsterei.
Warth.

Langholz - und Stangenverkauf.
Die hiesige Gemeinde verkauft auS ihrem Gemeindewald Neubann

am SamStag de» St . d. M ., nachm, um 1 Uhr, im SubmisfionS-
weg nachstehende Hölzer:

Amtliche und Privat-Lekanntmuchungeu.
3" --h° . Darlehenskassen-Herein Hfrondorf,

e. G. m. u. H.

LilavL pro 1899 .

Langholz Kl. I, rund 5 Fstm.,
„ n n« » ^5 „
„ „IN. „142 „
„ » IV. » 85 „
„ » V, „ 33 „
da» Draufholz dabei,

Baustangen Kl. I, 141 Stück.
„ „ II« 70 „
„ „ III, 15 „

Hagstangen Kl. I.
II.

Hopfenstangen

Reirstangen

Rebstecken

17 Stück.
85 „

III. 64 „
IV. 16 „

I, 111 „
II. 87 «

III. 2 „
IV. 38 „
V. 36 „
I. 22 „

Liebhaber wollen ihre Offerte spätestens um genannte Zeit, in
Prozenten ousgedrückt. Normal und Ausschuß zu einem Preis, an da-
Schultheißenamt hier einreichen.

Wenn annehmbar geboten wird, kann der Zuschlag gleich erteilt
werden. Gemeinderat.

Gemeinde Unterjettin gen  O/A . Herrenberg.

Verkauf von Eichen , Nadel¬
stammholz « . Landholz-

Wagnerstange ».
Im Distrikt Kehrhou und Kurze Mark kommen

am Donnerstag-en 89. Mär)
zum Ausstreich:

5 stärkere und 21 schwächere Eichrn, 3 schwache Birken, 2 schwache
Aspen, 30 gerepprlte Rottannen-Langholzstämme(bloß 2 III , der Rest
IV. undV. Klaffe), 309 meist eichene und birkene Derbstangen und 49
dito Reisstangen für Wagner und Dreher.

Zusammenkunft morgens halb S Uhr beim Rathaus, Verkaufs¬
beginn im Laubwald Kehrhau um S Uhr.

Gemeinde Mötzingen  O/A . Herrenberg.

Nadelstammholz-Verkauf.
Im hiesigen Gemeindewald kommen

am Donnerstag den 89. Mär)
43 gerepprlte Langholzstämme(Rottannen) und zwar 3 Stück II., 17
St . III.. 23 St . IV und V. Klasse mit Zusammen 36 Festmeter zum
Aufstreich.

Zusammenkunft nachmittags1 Uhr beim Rathaus, Verkaufsbe¬
ginn um 2 Uhr in der hintern Kleeplatte.

Uvterschwandorf.
Zu bevorstehender Bauzeit können

uMeine
zu Mauer und Riegelsachwerk

sowie guter Bausand
bezogen werden von der

Freiherrlichen Gutsverwaltung.
Bestellungen nehmen jederzeit entgegen der Freiherrliche Forstwart

Raiber und der Steinbrecher Karl Schuh hier.
Nagold.

Durch Erbauung eines Kalkofens bin ich im Stande, meiner werten
Kundschaft

Weitzen«.schwarzen Kalk
jede Woche zu liefern zu äußersten Preisen.

Bei Mehrbedarf und Barzahlung 10°/» billiger.
U. Raufers Dampftiegelei.

Am Freitag den SV. d. M .,
von vormittags8'/, Uhr an. werden
aus hiesigem Gemetndewald, Abteil.
Krautgartenberg und Winterhalde,
141 St . Langholz mit 125,11 Fm.

Aktiva.
Kassenbestand. . .

im öffentlichen Ausstreich verkauft, Einzahlung bei der AuS
wozu Liebhaber eingrladen werden. ^ gleichstrlle

Gemeinderat.
Oberschwandorf.

Lang- « . Klotz-
Holz-Verkauf.

Die hiesige Gemeinde verkauft am
DienStag de« 2V. ds. MtS.
nachm. » Uhr aus dem RathauS:

Im GubmissionSwege:
657 Stck. Langholz mit 384,22
Festm. I.—V. Klaffe.

2. Im Aufstreich:
31 Sick. Klotzholz mit 19,42 Fm.
I —III. Klaff,.
Offerte für Zffr. 1wollen an das

Schultheißenamt eingereicht werden.
Auszüge können beim Waldmeister

bestellt werden.
Den 22. März 1900.

Gemeinderat.

0 . kietilv !' , dlagolä
^b1tetnv «rlr »« r äer dtzrülunteu

Dürrkoxp
Original -Mdmasvliiiivii

v»rm»l»

AkäieAkQstk 0on8truktion , von käst
nndkAronAttzr Oauor, vollenäsk
8odön8ts Arbeit in nllsn Ltollsn.

Ligen« RvpurstarsssrkstLtts.
MI II1n8tr. ? r«i8li8ts gratis >»

Bündelholz.
einige Waggons gesucht.

Offerte unter L . an die Exped.
d. Bl.

Nagold.

Vorhangstoffe
in reicher Auswahl empfiehlt

Gottlieb Schwarz.
Clr«88v Lrspnrnta erzielt durch

Hwrlvx 's
vn8li8vd «8

speziell zur Auf¬
zucht und Mästung§

der Kälber und
Ferkel.

Die Tiere'
können eine Woche nach der Geburt
daran gewöhnt und 14 Tage nach
derselben ohne Milch aufgezogen
werden, was bei keinem andern
Milchersatzmittel möglich ist. Preis
Mk. » .SV per Sack von 10 Pfd
Ersatz für 90 Liter Milch. Zu
haben bei: 8o1m»1L,
Kaufm. Xnxulti . W.

Ausstände bei Inhabern
laufender Rechnung .

Darlehen.
Sonstiges.

Davon ab Passiva . .
Gewinn.

1806.96

1302.34

1456 49
12840 58

2.99
18 048.73
18 036.07

Passiva . ^ ^
Anlehen . 17 240.—
GeschäftSguth. der Mit¬
glieder

Reservefonds
507.13
288.94

18036.07

. . . . 12.66
Gesamtumsatz 43791 ^ 68 H.

Pfrondorf,  den 16. März 1900.
Z. B. :

Vorsteher: Auffichtsratvorsitzeuder:
Fried r. Renz . S . Braun,

empfiehlt

Konfirmandenhüte in jeder Preislage.

0 ^0886

Konstrrnandenherirden bei Obigem.

Unterthalheim.

Salzafche - und Feldgips-
Empfehknng.

Bei Unterzeichnetem ist Solzoschr, Simri zu 20 H, Feldgips, Simri
zu 15 H, zu haben, grtes Maß wird zugesichert.

Martin Luz, Gipsmüller.

bsxsbt seds Hausfrau , dis ibrs 'iVäscbs noob mit
Leise und Loda reibt , statt
0r.Vdompson's Zsifonpulvsr, Asrlc«Lokwun

LU verwenden , das ebne mübsams Handarbeit , bei
grösster Lobouuo ^ der Ltoiks die ^Väsoks Luxlsiolr
reioixt u . sebusewsiss bieiobt , also L« tt , ^ i -dvtta-
lLe » et und erspart.

AiieiuiAvr Fabrikant : krsst 8i«xli», Düsseldorf.

kiaki-ungL-Li«e'i88.
I ' ropon setrt siel» im Körper unmittelbar
in Llut und Lluskelsubstaim um, obue Kett
Lu bilden . Vropon bat daksr bei rsLel-
mässisem 6snuss eins bedeutende 2unakms
der Kräfte bei llesunden und Kranken rur
Koli-s und kann allen Speisen unbssoliadet
ibres Kisenxiesellmseks Lunemiseiit werden.
1 Kilolropon batdon ^IeiebenKrnäbrunes-
wert wie 5 Kilo itlndlieiseb oder 180—200 Kier
und kostet dabei nur >ik. 5,10 pro Kilo , ist
also um dis Hallte ldllirrer als Kleiseb . Lei
diesem niedrigen Lreise ermösiiekt die
Lnwe dunrr von Iropon im Ilsusbalt

<ranL bedeutende Ersparnisse.
VorrLIlilg ln Apotlielien. vrogsngescliSttsn,

velloatess- lind Oolonlallvaaren-banlllungsn.

Ikopoll Verlre, »üHieim-kdoio.



Nagold.

Freiwillige^ Feuerwehr.
Das H. Wachkommando bleibt bis ans weiteres im

Dienst.
Das Corrnrmudo.

Abschieds-Ieier.
Vvrl-isäerkl-anr kiagolä

giebt seinem nach Nürtingen beförderten Dirigenten. Herrn lurn-
Ivkrsr Locker , am Atttvvvl » den 38. dS. Mich, eine H-
»vkivcksLvlvr , wozu hiemit alle tit. Ehren«, passiven und akli-
ven Mitglieder»« 1 8 Klirr in den Saal deS Gast- ^
Hofs zum „Hirsch - srrundlichst eingeladen werden.

Nagold , den 24. März 1900.
Der Ausschuß.

Uatzold.

Todes -Anzeige.
Teilnehmenden Verwandten. Freunden und Be¬

kannten machen wir die schmerzliche Mitteilung, daß
unser lieber Satte, Vater, Schwager und Schwieger¬
vater

Stadtacciser Juchs
im Alter von 61 Jahren sanft entschlafen ist.

Beerdigung Mittwoch Nachmittag2 Uhr.
Im Namen der Hinterbliebenen:

die trauernde Gattin

Wssa Juchs geb. Jaudas
m,t ihren Kindern.

Wir bitten, dies statt besonderer Anzeige entgegenzunehmen.

Mu- otd.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzl. Teilnahme bei!

dem Hinscheiden unseresl. Gatten, Vaters, Bruder-
und Schwagers

I . A . K- ch.
Küsermeister,

für die zahlreiche Lerchenbegleitung, von hier und
auswärts, namentlich seitens des Militär- und Veteranen-Vereins.
den erhebenden Gesang des Gängerkranzes, für die ehrend« Nir-
derlegung der Kränze am Grabe und die schüren Blumenspenden
sagen den innigsten Dank

die trauernde Gattin:

Margarethe Koch, geb. Lutz,
mit ihrer Tochter Sophie.

Nagold.

Schutt -Ablagerung.
Auf dem Acker vis-L-vis meines Wohnhauses kann Schutt abge-

lagert werden und bezahle ich von jetzt ab für den zweispännigen Wa¬
gen 20 <-Z.

SGSSSGSSSSe
Nagold.

Durnenconsektion!
Ne» eingetroffe«

i« größter Auswahl:
Llousen, Jäckels, Capes,

CoMme, Unterröcke, Nacht-
jacken und Hauben

zu den allerbilligsten Preisen bei

Herrn » .

»SSSSSSSSGSS

Die Beerdigung deS VereinSmit-
glieds

Stadtacciser Juchs,
findet am Mittwoch den 28 März,
mittag- 2 Uhr statt. Es werden die
Mitglieder zu zahlreicher Beteiligung
srrundlichst eingeladen. Sammlung
um ' ,2 Uhr im Lokal(Löwen).

_ Der Vorstand.

Nagold.

Schirme
oller Art empfiehlt
in großer Auswahl

i zu den billigsten
Preisen.

CI. Schirmmacher,
Hintere Gasse.

Retzarireu u Ueber-
zlehe « prompt und billig.

Nagold.

Möbelschreiner-
Gesuch.

Ein solider, tüchtiger Arbeiter
findet sofort dauernde Beschäftigung
bei

Fr. Latz, Gchreinermeister.
Einen kräftigen wohlerzogenenKnaben

nimmt in die Lehr«
der Obige.

Nagold.
Einen ehrlichen, ordentlichen,

jüngeren Knecht
sucht

Apoth. Schund.
Nagold.

Kellnerlehrling
gesucht.

Suche auf Ostern für rin Hotel
nach Freudenstadt  einen jungen
Mann aus achtbarer Familie, der
Lust Hut, die Kellnerei unentgeltlich
zu erlernen.

Paul Luz, Posthotel.

Lehrlings-
Gesuch.

In eine größere Ersenhandlung
einer sehr industriellen Stadt wird
ein Lehrling mit Kost und Woh¬
nung im Hause  unter günstigen
Bedingungen gesucht.

Anfragen erbetenL . L . an die
Exped. d. Bl.

Oberhaugstett.
Ein «deutlicher

Junge,
welcher Lust hat das Wagnerhand¬
werk zu lernen wird mit oder ohne
Lehrgeld ausgenommen.

Auch findet ein jüngerer

Wagnergeselle
dauernde Beschäftigung bei
Gottlob  Kentschlrr, Wag ner.

W i l d b a d.
Zwei tüchtige jüngere

Schreiner
finden dauernde Beschäftigung.

Eine noch gut erhaltene

Bandsäge
mit Kraft-, Fuß- und Hand-Betrieb
hat billig abzugeben
Fr . Krachhold . Schreinermeister.

Nagold.
Bergmanns

ist zu haben bei
« . N Lnlaer.

Konfirmanden 1909
1. Eckart Has».
2. Paul Römer.
3. Wilhelm Bunkert (taubstumm).
4. Adolf Morlock.
8. Wilhelm Kienlen (taubstumm),
k. Christian Beutler.
7. Hermann Maier.
8. Hermann Rauser.
5. Heinrich Schäfer (taubstumm).

10. Friedrich Rauser.
11. Johanne- Enslin.
12. Friedrich Huzel.
18. Reinhold Döbler.
14. Rudolf Harr.
1V. Ferdinand Fink (taubstumm) .
18. Wilhelm Schweikle.
17. Louis Rentschler.
18. Wilhelm DSuble.
15. Paul Henne.

Li -ubs » ;
20. Martin Roller.
21. Ernst Schuster.
22. Christian Hemminger.
23. Richard Eutekunst.
24. Eottlirb Kächele.
28. Karl Freyer (taubstumm).
2«. Christian « ächele.
27. Eugen Lader.
28. Otto Harr.
25. Eugen Selber.
30. Friedrich Blaich.
31. Paul Schulder (taubstumm).
32. Albert Rinderknecht.
38. Friedrich Tafel.
34. Otto Widmaier.
38. Hermann Brügel.
86. Ernst Luz.
37, Adolf Kemps.

Elise Hang.
ilde Altenmüller.L Mathi

3. Lydia Schuon.
4. Rosine Walz.
8. Rosa Schaible.
6. Pauline Freithaler.
7. Pauline Eisenmann.
8. Anna Essig.
9. Anna Luz.

10. Julie Mayer.

IKiickvI»«» :
11. Lina Faßnacht.
12. Christiane Eiting.
13. Bertha Helbling.
14. Christiane Hafner.
18. Elise Hartmann.
16. Maria Rapp.
17. Friederike Eckert.
18. Frida Hartmann.
19. Emilie Weinstein..
20. Marie Eitel.

21. Christine Bollmer,
22. Karoline Hofer.
23. Anna Seeger.
24. Luise Krauß.
28. Marie Gauß.
26. Luise Schüler.
27. Wilhelmine Dürr.
28. Anna Oestrrle.
29. Sophie Jetter.
30. Wilhelmine Sautter.
31. Anna Axt (kathol.)

Nagold.

stets frisch bei
Süßrahmbutter

Cr»« «», Lonbitor.
Nago  l d.

Für Confirmation und Ostergesckenke
empfehle mein reichsortiertes Warenlager in

, 1. lMXU 8 K0 K« I18l 'ällä « It
geneigter Abnahme.

Herma«« Krrodet.
Nagold.

Corinlhen, Rosinen
zur Mostbereitung find frisch eingetroffen bei

Hotlloö Schmid.
Nagold.

Most -Rosine«
und tLorinthen

sind in schöner Ware eingetroffen
bei

Nagold.

Mädchengesuch.
Ein zuverlässiges Mädchen(nicht

unter 20 Jahren), welches selbstän¬
dig bürgerlich kochen kann, bis April
(Georgii) bei gutem Lohn nach aus¬
wärts gesucht.

Näheres zu erfragen bei
Frau Lvrtk» Liuckk-Lrcnscr.

Nagol  d.
Eine schöne
8 ohmmg

Liebenzell.
Per sofort oder später suche ich

gegen hohen Lohn und gute Behand¬
lung ein

Mädchen'
im Alter von 16—20 Jahren, l

Frau Gtadtschultheiß Mäukeu.

Mädchen-Gesuch.
Ein braves Mädchen, ca. 20

Jahre alt, findet angemessene Stelle
für Küche und Haushaltung nach
auswärts.

Näheres bei der Exped. d. Bl.

iesunde , kräftige
Amme

>mit ärztlichem Zeugnis in sehr
gutes Haus für ein Kind bei
hohem Lohn sofort gesucht.

Stuttxurt , Königsbau.
M . Hebammen erhalten für

Zuweisung Belohnung.

mit 4 Zimmern samt allem Zubehör
ist zu vermieten.

Fritz Bertsch» Wtw.
M ö tz i n g e n.

50—60 Ztr. gut eingebrachtes

He«.
sowie 30 Ztr.

Dinkelstroh
verkauft

Gottlieb Morlock,
_ Christoph Sohn.

Nagold.

Mädchen-
Gesuch.

Ein ordentliches jüngeres Mädchen
wird auf Ostern gesucht.
^Summ , z. „Schiff".

Fruchtpreise:
Nagold,  24 . März 1900.

Neuer Dinkel
Weizen .
Roggen .
Gerste . .
Haber . .
Mühlfrucht
Bohnen .
Wicken

8 80
9 40
8 30
8 40
7 40

6 60

8 46
8 87
8 04
8 08
7 10
7 SO
6 84
7 SO

8 4»
8 80
8 —
7 SO
6 SO

6 80

Biktualteupreise:
1 Pfund Butter . . . . 78 - 80 ^
2 Eier . S- IO ^

-Altensteig , 21. März 1900.
Neuer Dinkel . . 6 20 6 - S SO

7 29aber
erneu

Gerste.
Weizen
Roggen

8 —
8 80

10  —
8 78

S 40
8 41
8 63
8 47

7 10

8 20
8 40
» 10

Gestorbe « : --
Den 26. März: Stadtacciser

Fuchs , 61 Jahre alt. Beerdigung
Mittwoch Nachmittag2 Uhr.



Keilage zrr« „Gesellschafter«.
Nagold, Oberarnisstadt.

In Nachstehendem wird die von dem Ortsvorstehrr mit Zustimmung des Mmeinderats erlassene und von demK. Oderamt unterm
26. März I960 für vollziehbar erklärte

Friedhof -Ordnung
öffentlich verkündigt.

§ 1. Auf dem Kirchhof erhalten alle Personen, welche
innerhalb des hiesigen Gemeindebezirks verstorben sind, oder
zur Zeit ihres in einer andern Gemeinde erfolgten Todes
hier ihren ordentlichen Wohnsitz hatten, unentgeltlich eine
Begräbnisstätte, foferne die Leichname in der gewöhnlichen
Reihenfolge, also nicht in Familiengräbern(82) beerdigt werden.

§ 2. Die Gräber werden eingeteilt in Reihengräber
und in Familiengräber, wobei wieder zwischen Erwachsenen
und Kindern(Personen unter 14 Jahren) unterschieden wird.

Für jede Art dieser Gräber werden besondere Abteilungen
vom Gemeinderat bestinimt. In denselben ist die Reihen¬
folge einzuhalten und es darf ein Ueberspringen nicht statt¬
finden(zu vergl. jedoch8 3 Abs. 2).

8 3. Die Ruhezeit wird bestimmt:
für Reihengräber auf . . 20 Jahre
„ Familiengräber aus . . 60 „

Die Wiederverwendung kann für eine Umgrabezeit unter¬
lassen werden, jedoch ist in diesem Falle die in 8 18 lit . o.
bestimmte Gebühr zu entrichten.

8 4. Die Gräber sind nach folgenden Maßen anzulegen:
Für Erwachsene: 1,75 m tief, 2 m lang, 1 m breit.

Zwischenraum zwischen2 Gräbern 50 em.
Für Kinder: 1,20m tief. Zwischenraum zwischen2 Gräbern

30 em.
Bei der Tiefe ist der Aufwurf nicht mitgerechnet.
Die Kindergräber müssen zu Häupten in einer Linie liegen.
8 5. Die Genehmigung zur Anbringung von steinernen

Einfassungen an den Gräbern, Setzung von Denksteinen oder
Abänderungen an denselben hat der Stadtpfleger zu erteilen
und dabei vorzuschreiben:

n) Die Einfassungen von Gräbern Erwachsener müssen
sämtlich mit Einschluß der Steine oder des Zauns
die gleiche Länge von 2 m und die gleiche Breite von
1 m haben. Dieselben sind so anzulegen, daß sie nach
allen Seiten 50 ein von einander entfernt sind und in
gleiche Linie kommen, damit die Zwischenräume leicht
begangen werden können.

5) Die Einfassungen von Kindergräbern müssen wenigstens
zu Häupten in gleiche Linie mit einander kommen und
gleichfalls so angelegt werden, daß die Zwischenräume
von 30 em leicht zu begehen sind.

e) Grabsteine und Kreuze sind innerhalb der Einfassungen
aufzustellen.

6) Diejenigen, welche ein Grab mit EinfassunĝKreuz
oder Grabstein versehen, sind verpflichtet, etwaige Zer¬
störung, welche hiebei in der Umgebung angerichtet
wird, wiederherzustellen.

«) Unpassende Inschriften oder Bilder auf Grabdenkmäler
und Kreuze sind zu vermeiden.

Der Gemeinderat behält sich das Recht vor, hierüber
zu entscheiden und die Entfernung derartiger Inschriften
oder Bilder zu verlangen, ev. das Grabdenkmal oder
Kreuz auf Kosten der Beteiligten entfernen zu lassen.

Die Materialien und Denkmale sind stets fertig auf
den Friedhof zu bringen, das Zurichten sowie das
Umarbeiten von Grabsteinen und Einfassungen darf
nie auf den: Friedhof geschehen.

8 6. Das Oeffnen eines Grabes oder die Verbringung
eines Leichnams von seiner seitherigen Beerdigungsstätte auf
eine andere Stelle des Kirchhofs ist nur dem Totengräber
und diesem nur mit Genehmigung des Gemeinderats unter
Beobachtung der gesundheitspolizeilichen Rücksichten gestattet.

8 7. Jede Person, welche auf dem Friedhof anwesend
ist, ist zu anständigem, geräuschlosem Verhalten, zur Unter¬
lassung von Störungen der Ordnung und der Ortsgebräuche
verpflichtet.

Das Rauchen, Mitführen von Hunden, Verunreinigun¬
gen oder Beschädigungen jeder Art sind verboten, insbesondere
das Abpflücken von Gesträuchen und Blumen von den öffent¬
lichen Anlagen sowohl als von den Gräbern anderer.

Allen vom Herrichten und Jäten der Gräber entstehen¬
den Abraum haben die Beteiligten vom Friedhof zu entfernen.

8 8. Die nächsten Anverwandten der in den Gräbern
Beerdigten sind verpflichtet, die Gräber und Grabdenkmäler
in gutem Stand zu erhalten, so daß dieselben kein Bild der
Verwahrlosung bieten.

Gräber, welche eine Einfassung haben, müssen in einem
geordneten Zustand und von Unkraut frei erhalten, schadhafte
Umzäunungen und Denkmäler insoweit ausgebessert werden,
daß sie keinen ungeordneten Anblick bieten.

Wenn bei einzelnen Gräbern, Denkmälern und Umzäu¬
nungen trotz nachgewiesener Aufforderung an die Beteiligten
eine geordnete Instandhaltung unterbleibt, so ist die Fried¬

hofverwaltung(Gemeinderat) berechtigt, ungepflegte Gräber
einebnen und schadhafte Umzäunungen oder Denkmäler auf
Kosten der Beteiligten beseitigen zu lassen.

In einem solchen Fall fällt der Platz für Familiengräber
schon nach 20 Jahren vom Beerdigungstag an gerechnet, zu
anderweitiger Benützung an die Stadt zurück.

8 9. Der Friedhof ist für jedermann geöffnet:
vom 15. März bis 15. Oktober jeden Tag, morgens

7—8, abends5—7 Ubr.
vom 15. Oktober bis 15. März nur an Sonn- und
Festtagen, nachmittags2—4 Uhr.

Der Totengräber ist auch zu andern Stunden des Tags
verpflichtet, den Friedhof gegen eine besondere ihm zufallende
Gebühr von 20 F für jede damit versäumte halbe Stunde
zu öffnen.

Für die Ordnung auf dem Friedhof ist der Totengräber
verantwortlich, es ist deshalb dessen Anordnungen unweiger¬
lich Folge zu leisten vorbehältlich des Beschwerderechts an
den Gemeinderat.

8 10. Auf Nachsuchen bei dem Stadtpfleger können vom
Gemeinderat Privaten eigene Friedhofschlüssel, welche mit
einer städtischen Kontrollmarke versehen sind, überlassen werden.

Die Erlaubnis zur Führung eines Schlüssels schließt
das Recht ein, daß ihn der Familienvorstand und seine
Familienangehörigen, einschließlich der Dienstboten, benützen
dürfen. Vererbung des Schlüssels an eine  Person ist zu¬
lässig.

Der Gebrauch nicht concessionierter Schlüssel, sowie die
Benützung von Schlüsfeln durch Nichtberechtigte ist verboten.

Die Inhaber von Schlüsseln sind verpflichtet, beim Ein¬
tritt in den Friedhof und beim Verlassen desselben die Thüre
hinter sich zu schließen.

Jeder Besucher des Friedhofs ist verpflichtet, dem Toten¬
gräber den Schlüssel auf Verlangen vorzuzeigen.

Bei wiederholter Zuwiderhandlung gegen vorstehende
Anordnungen kann neben dem Ansatz einer Strafe von dem
Gemeinderat die Erlaubnis zur Benützung eines eigenen
Schlüssels zurückgezogen und der Schlüssel abgenommen
werden.

8 11. Der Eintritt in den Friedhof ist, wenn er nicht
in Begleitung des Totengräbers stattfindct, nur durch eines
der Hauptportale gestattet, das Eindringen in denselben auf
andere Weise ist verboten.

Vor Ankunft eines Leichenzugs bleibt der Friedhof ge¬
schloffen; während der Beerdigungsfeier ist der Eintritt in
denselben nur solchen Personen gestattet, welche sich in pas¬
sender Kleidung dem Leichenzug anschließen, (s. auch8 16.)

Kinder dürfen ohne Aufsicht Erwachsener den Friedhof
nicht betreten; Dienstboten ist das Mitbringen von Kindern,
die nicht gehen können, sowie von Kinderwagen verboten.
Für die Beschädigungen durch Kinder sind die sie begleiten¬
den Erwachfenen verantwortlich.

8 12. Die Gräber dürfen nicht mit fruchttragenden oder
starke Wurzeln treibenden Bäumen angepflanzt werden.

Den: Gemeinderat steht es frei, die Entfernung von
Pflanzen oder Bäumen, welche in irgend einer Weise einen
Nachteil oder eine Unannehmlichkeit verursachen oder unschön
sind, zu veranlassen.

8 13. Bezüglich des Leichenzugs auf den Friedhof wird
bestimmt:

g) Im Zug auf den Friedhof und bis zur Rückkehr aus
demselben haben je nach dem Geschlechte des Verstor¬
benen entweder die Männer oder die Frauen den
Vortritt.

b) Bei beiden Geschlechtern gehen die Angehörigen(die
„Klage") je zwei zusammen. Die übrige Leichenbe-

. gleitung folgt ihnen in gleichfalls geordneten Reihen
von vier Personen.

e) Treten unterwegs neue Begleiter ein, so schließen sie
sich in gleicher Ordnung dem Geschlecht, dem sie zu¬
gehören, hinten an. Für solche, die sich dem vordem
Zugteil anschließen, läßt der härtere durch kurzes
Halten Raum.

6) Der Leichenwagen hat durchaus langsam zu fahren.
Nehmen die Angehörigen Kutschen, so fahren diese
unmittelbar hinter dem Leichenwagen und die Fuß¬
begleitung folgt.

e) Fuhrwerke haben bei Herannahen eines Leichenzugs
alsbald ausznweichen und stille zu stehen, bis derselbe
vorüber ist.

8 14. Während der Leichenfeierlichkeiten in oder vor
einem Hause, sowie während des Passierens eines Leichen¬

zugs und auf dem Friedhof ist jede geräuschvolle Thätigkeit
in der Nähe verboten, so daß eine Störung nirgends ein-
treten kann.

Die Einhaltung dieser Bestimmung überwacht der den
Leichenzug begleitende Polizeisoldat.

8 15. Im Friedhof stellt sich die Leichenbegleitung
möglichst auf den angelegten Wegen auf und behandelt die
Grabhügel mit Schonung. Das Umhergehen während der
Leichenfeier ist nicht gestattet. Nach dieser Aufstellung wird
der Sarg eingesenkt. Bei ungünstiger Witterung begiebt
sich der Leichenzug nach Versenkung und Einsegnung des
Sarges in die Kapelle, in welcher sich die Männer links,
die Frauen rechts und der Lehrer mit den Schülern auf der
Empore aufstellen. Beim Heraustreten verlassen zuerst die
Frauen die Kapelle.

8 16. Nach Beendigung der Feier ist solchen, welche
noch die Gräber der Ihrigen besuchen wollen, dies nicht
untersagt; doch bringt es die Ordnung mit sich, daß sie nicht
zu lange verweilen und der Totengräber nach Schließung
des Thors sein Werk fortsetzen kann.

8 17. Die Familiengräber kömien jederzeit erworben
werden, nach Ablauf eines Zeitraums von 60 Jahren vom
Tag der Erwerbung an fällt der betr. Platz aber wieder
in das Eigentum der Stadt zurück, gleichviel ob er diese
gaM Zeit verwendet worden ist oder nicht.

Soll ein solches Grab länger verwendet werden, so trifft
8 3 Abs. 2 zu.

8 18. An Gebühren werden für Rechnung der Stadt¬
kasse erhoben:

n) für die steinerne Einfassung oder den Denkstein eines
Reihengrabs:

bei Erwachsenen. . . . 10 ^
„ Kindern . 5 „

6) für Familiengräber
bei Erwachsenen. . . . 30 ^
„ Kindern . 15 „

e) Für das Unterlassen der Wiederverwendung für eine
Umgrabezeit:

die zu n und 5 genannten Beträge.
<l) Für die Erlaubnis zum Halten eines Friedhofschlüssels

(8 10) . 3 ^
8 19. Ueber sämtliche bei Beerdigungen zu entrichten¬

den Gebühren ist eine Taxe festgestellt, welche dieser Fried¬
hofordnung angehängt ist.

8 20. Verfehlungen gegen diese Ordnung werden gemäß
Art. 24 des Gesetzes vom mit einer Geld¬
buße bis zu 12 oder mit Haft bis zu 3 Tagen belegt.

Mit dieser Friedhofordnung treten in Kraft:

I. Anstruktion für den Kotengräöer.
8 1. Die Besorgung und Beaufsichtigung des Friedhofs

gemäß vorstehender Ordnung ist Obliegenheit des Toten¬
gräbers.

8 2. Er wird vom Gemeinderat auf Wohlverhalten
angestellt und vom Vorstand desselben beeidigt und kann bei
Dienstvergehen sogleich, außerdem gegen vierteljährige Kün¬
digung, welche auch ihm freisteht, entlassen werden.

8 3. Jede Beerdigung ist ihm rechtzeitig mit genauer
Angabe von Zeit und Stunde durch den betr. Leichensager
(Leichensagerin) anzuzeigen, auch die Bestattung von unreifen
Kindern und Mißgeburten.

Bei schwerer Strafe und Verlust des Dienstes hat er
unberechtigte Personen, welche Uebergabsversuche machen, zur
Anzeige zu bringen.

8 4. Die Gräber sind nach der Vorschrift des 8 4 der
Friedhofordnung anzulegen.

8 5. Bei Leichenbegängnissen hat er das Thor nicht
eher zu öffnen, als bis der Zug in nächster Nähe ist, ebenso
nach Abgang der Leichenbegleitung dasselbe sogleich wieder
zu schließen.

8 6. Der Leichenfeier hat er in anständiger Kleidung
beizuwohnen, das Grab sogleich nach Entfernung der Be¬
gleitung und Schließung des Thores mit Erde zuznwerfen
und den Grabhügel ordnungsmäßig aufzuführen.

8 7. Die Gräber sind nach Maßgabe der im Quadrat
angelegten Wege in genau bemessenen, gleichlaufenden Linien
anzulegen, die Gräber Erwachsener mit Nummersteinen und
diejenigen der Kinder mit Nummerstotzen zu versehen, auch
sind sämtliche Gräber streng in der Reihe fortzuführeu.



Die einzelnen Reihen werden vor der Inangriffnahme
durch das Stadtbauamt ausgesteckt, welches auch für das
Setzen der Reihensteine Sorge tragen wird.

tz 8. Der Totengräber hat ein tabellarisch angelegtes
Gräberregister pünktlich zu führen, in welches alle Verstor¬
benen der Zeitfolge nach mit Angabe ihres Namens, des
Jahres und Tages der Beerdigung und der Nummer und
Reihe des Grabes von ihm eingetragen und sonstige Notizen
z. B. Setzung eines Denkmals aufzunehmen sind. Er hat
dasselbe halbjährlich dem Stadtpfleger vorzulegen. Ueber
die zum voraus erkauften Familiengräber ist ein besonderes
Register mit genauer Bezeichnung des Grabs zu führen.

8 9. Er hat die Wege sauber und grasfrei zu halten,
auch die Bepflanzung von Gräberu, welche ihm vom Kirchen¬
gemeinderat oder dem Gemtzinderat unter öffentliche Pflege
gestellt sind, zu besorgen. Auch ist er verpflichtet, gegen eine
Entschädigung von mindestens2 ^ jährlich sonstige Gräber
im Auftrag der Hinterbliebenen mit Blumen rc. zu schmücken
und dieselben zu unterhalten(abgesehen von Arbeiten an
Denkmälern und Einfassungen).

8 10. Er darf niemand die Setzung von Denkmalen
und die steinerne Einfassung eines Grabes, oder irgend eine
Veränderung daran gestatten, ehe ihm die Erlaubnis des
Stadtpflegers und die Bescheinigung über die Bezahlung der
in 8 18 der Friedhofordnung bezeichnten Taxe vorgezeigt ist.

8 11. Indem ihm zugleich die polizeiliche Aufsicht inner¬
halb der Mauern des Friedhofs obliegt, hat er Ordnung
und Ruhe zu erhalten und die Anpflanzungen und Denkmale
zu überwachen, auch Ordnungswidrigkeiten, z. B. Abreißen
von Blumen auf fremden Gräbern, alsbald dem Stadtschult¬
heißenamt zur Anzeige zu bringen. Insbesondere hat er
dafür zu sorgen, daß sich weder fremde noch eigene Tiere,
z. B. Geflügel, Hunde rc. auf dem Friedhof umtreibeu, wie
er denselben und die Friedhofkapelle auch nicht für persön¬
liche Zwecke verwenden darf.

8 12. Für den Besuch des Gottesackers sind die 88
9 u. 11 der Friedhofordnung für den Totengräber maßgebend.

8 13. Außerdem hat er für Ordnung und Sauberkeit
in der Friedhofkirche zu sorgen, so daß dieselbe jederzeit be¬
nützt werden kann, sowie bei Leichenbegängnissen die Opfer¬
büchsen verschlossen aufzustellen, gut aufzubewahren und alle
Vierteljahre dem Kirchenpfleger zu übergeben.

8 14. Ebenso hat er auf Erhaltung der Mauereinfas¬
sung und auf den baulichen Zustand der Kirche zu achten
und die bemerkten Schäden sogleich dem Stadt-, bezw. Kir¬
chenpfleger anzuzeigen.

8 15. Im Uebrigen hat er sich allen weiteren Anord¬
nungen der ihm Vorgesetzten Behörden gehorsam zu zeigen.

8 16. Für obige Leistungen erhält er neben unentgelt¬
licher Nutznießung an Gras, Oehmd und Obst des Friedhofs
freie Wohnung in dem an den Gottesacker grenzenden früh¬
eren Mesnerhaus, sowie die in 8 9 der Friedhofordnung
und in deni angehängten Taxenverzeichnis ausgeführten Ge¬
bühren für Herstellung von Gräbern.

H. Ankruktion für die Leichenöeforger(Leichenfager).
8 1. Die Leichenbesorgung übernimmt bei männlichen

Leichnamen vom6. Jahr ab
der Leichenfager,

bei allen weiblichen und bei männlichen unter 6 Jahren
die Leichensagerin.

Diese Personen werden vom Gemeinderat auf Wohlver¬
halten angestellt und vom Ortsvorsteher verpflichtet.

8 2. Vor der Ankunft des Leichenschauers darf mit der
Leiche keinerlei Veränderung vorgenommen werden. Außer¬
dem darf keine Leiche vor dem Ablauf von mindestens6
Stunden von dem Zeitpunkt des anscheinend eingetretenen
Todes an gerechnet, von dem Sterbelager entfernt werden.
Alle rasch Verstorbenen und insbesondere Wöchnerinnen, welche
während oder unmittelbar nach der Entbindung sterben,
dürfen vor Ablauf von 12 Stunden nicht von dem Sterbe¬
lager entfernt werden, wenn nicht zuvor sichere Zeichen von
dem Eintritt der Verwesung durch den Leichenschauer wahr¬
genommen worden sind.

8 3. Der Leichenfager darf die Leichensagerin nur bei¬
ziehen, wenn er vom Trauerhause besonderen Auftrag hiezu
erhält.

Dasselbe ist der Fall bezüglich einer etwaigen Zuziehung
des Leichensagers durch die Leichensagerin.

8 4. Jede Beerdigung ist dem Totengräber rechtzeitig
mit genauer Angabe von Zeit und Stunde durch den Lei-
chensager anzuzeigen.

8 5. Der Leichenfager hat ferner die rechtzeitige Anzeige
der Beerdigung an den betreffenden Geistlichen unter Ueber-
gabe der Urkunde des Standesbeamten über den Eintrag des
Sterbefalls, und Lehrer, sowie ev. an einen Gesangverein
zu erstatten und das Ansagen der Beerdigung nach den
Weisungen aus dem Trauerhaus zu besorgen.

8 6. Der Leichenbesorger hat sobald er in ein Trauer¬
haus gerufen wird, das gedruckte Formular „Taxe für Be¬
erdigungen" dort zurückzulassen, um es den Hinterbliebenen
zu überlassen, welche Summe sie je in die Rubrik„ausge¬
setzter Betrag" aufnehmen wollen.

Nach der Beerdigung hat er die Ausbezahlung der Kosten
zu besorgen und die Bescheinigung in das Trauerhaus zurück
zu bringen.

8 7. Der Leichenbesorger hat nur die in der Taxe be-
zeichneten Gebühren anzusprechen, es ist ihm daher strenge
untersagt, sich Kleidungsstücke oder Leibweißzeug des Ver¬
storbenen anzueignen.

Wird ihm derartiges freiwillig abgegeben, so darf er die
Gegenstände nur in gereinigtem Zustand nach Hause nehmen.

8 8. Was hier für den Leichenfager(Leichenbesorger)
bestimmt ist, gilt selbstverständlich auch für die Leichensagerin
(Leichenbesorgerin).

IH. Kare Sei Aeerdignngen.
Anzusprechen haben:

1. Der Geistliche
wenn eine Rede gehalten wird . . . . 5

„ nur Liturgie und Gebet . . . . 2 ^
2. Der Lehrer für sich . 2 ^

für jeden Schüler . 15
(jedoch dürfen ohne Zustimmung des Trauerhauses
nicht mehr als 20 Schüler verwendet werden)

3. Der Leichenschauer
für die Leiche. . 1 50 iZ
für Leichen in Gebäuden, die über 1 Kilom. vom

Rathaus gerechnet, entfernt sind, das Doppelte.

4. Der Leichenfager oder die Leichensagerin
u) für die Anzeige an die Aemter, Lehrer, Vereine,

und den Totengräber. 1 ^
d) für das Ansagen der Beerdigung bei Verwandten rc.

in Kreisen bis zu 20 Häusern . . 1
„ „ „ „ 40 „ - - 2 ^
in weiteren Kreisen . 3 ^

e) für die Besorgung des Gestorbenen und
die Leichenbegleitung. 2 ^

. 6) für die Leichenbegleitungallein . . 1
5. Der Posaunenchor

s) für einmaliges Abblasen während des Leichen¬
zugs pro Mann 2 thut . . . 8 ^

K) für jedes sonstigeAbblasen pr.Marml ^t 4 ^
6. Der Stadtpflege

für den Gebrauch des Trauerwagens. . 1
nach auswärts . 5

(Die Bespannung desselben und die Zahl der
Träger bleibt dem Trauerhaus überlassen.)

7. Den Trägern pro Mann . 1
8. Der Totengräber

für das Grab eines Erwachsenen. . . 5 ^
dto. eines Kindes von 6—14 Jahren . 2'/»
dto. eines Kindes unter 6 Jahren . . 2 ^
für eine Gruft pro obm . 2'/»

9. Der Mesner
für das Läuten aller Glocken . . . . 4 ^
„ „ „ der großen Glocke allein . 3
„ ,, „ der kleinen Glocke . . . 1 ^

für ein halbes Geläute, das dauert bis der Bahn¬
übergang passiert ist, ist nur die Hälfte der Taxe
zu bezahlen.

10. Die Kirchenpflege
für die Sargtücher mit weißen Kreuzen
u) des größeren Sargtuchs . 50
d) des mittleren „ 20
o) für Kindsleichen „ 20

11. Die Stadtpflege
für einen Familienbegräbnisplatzmit oder ohneDenkmal

a) bei einem Erwachsenen . . . . 30 ^
d) bei einem Kind unter 14 Jahren . 15 ^

für einen Grabstein oder eine Einfassung auch wenn
in der Reihe begraben wird
s.) bei Erwachsenen . 10
b) bei einem Kind unter 14 Jahren . 5

für eine Gruft nach dem Maße unter Zugrund¬
legung der Taxe für Familiebegräbnisse

für die Erlaubnis zum Halten eines Fried¬
hofschlüssels. 3 ^

12. Der Polizeidiener . . 50 H

Den 12. April 1900.

Siadkschultheitzenamt.
Vrodbrck.

Druckd« G. 8 - jaisra'schrn -iugsltz»
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